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Stellungnahme zum Referentenentwurf zum Nationalen Aktionsplan zur Umset-
zung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention ist – da in Deutschland seit über 

zwei Jahren geltendes Recht – alternativlos. Davon ist Ihr Aktionsplan jedoch weit ent-

fernt. Uns scheint es, als legten Sie es darauf an, der Behindertenrechtskonvention 

jeglichen Sinn zu entziehen. Ein sicheres Indiz dafür: Die Forderungen der Menschen 

mit Behinderungen werden von Ihnen als VISIONEN abgetan. Nein, das sind sie ge-

wiss nicht. Denn es wird nur eingefordert, was in Deutschland vorbehaltlos geltendes 

Recht ist. Wie Sie sicherlich schon feststellen konnten, sind die Gerichte näher an der 

Umsetzung als der Gesetzgeber. Das ist jedoch keine Genugtuung, denn Ihre Verwei-

gerungshaltung macht Anwälte reich, blockiert Gerichte und – das ist der schlimmste 

Effekt – bringt viele Menschen um ihre Rechte. Denn viele können sich die gerichtliche 

Auseinandersetzung finanziell und auch zeitlich nicht leisten. Denn bis zur gerichtli-

chen Entscheidung sind diese längst in Einrichtungen abgeschoben und damit aus der 

Gesellschaft nahezu verschwunden. Der Weg aus dem Heim heraus ist ungleich 

schwerer wie vorliegende Beispiele beweisen. 
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Die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention bedeutet zudem ein Konjunkturpro-

gramm, denn es entstehen Arbeitsplätze. 

Wir erwarten von der Bundesregierung einen Aktionsplan, der zeitnahe Umsetzungen 

vorsieht. Denn diesen Referentenentwurf wollen Sie doch sicherlich nicht im Ernst der 

Öffentlichkeit als Aktionsplan der Regierung präsentieren. Dafür wären die zahlreichen 

Veranstaltungen im Vorfeld nicht erforderlich gewesen. 

Wir möchten keinesfalls in den Verdacht geraten, am vorgelegten Referentenentwurf 

mitgewirkt zu haben.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
FORUM SELBSTBESTIMMTER ASSISTENZ 

BEHINDERTER MENSCHEN E.V. 

 
Gerhard Bartz, Vorsitzender 

 

 


